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Merkblatt  
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Zweck dieses Hilfsmittels ist, den anmeldepflichtigen Personen - im Hinblick auf die Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht - Hilfestellung bei der Beurteilung der formellen Gültigkeit von Präferenz-

nachweisen zu leisten. 
 

Rechtlich massgebend sind die jeweiligen Abkommen und nationalen Gesetzgebungen. 
Im Zweifelsfall erteilen die Zollstellen weitere Auskünfte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: August 2007



WVB EUR.1 

 
 
 
 
(gesetzliche Vorschrift: siehe für das jeweilige Abkommen gültige Ursprungsvorschriften im  
D 30 http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/02014/index.html?lang=de ) 
 

http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/02014/index.html?lang=de


Bei WVB EUR.1 ist u.a. auf Folgendes zu achten: 
 

• Sie entspricht den formellen Vorschriften  
(http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=D30_1_6_0_d , z.B. keine Farbfotoko-
pie) 

 
• Sie kann auch - in leserlicher Schrift - von Hand (mit Kugelschreiber oder Tinte, nicht 

aber mit Bleistift) ausgefüllt sein 
 
• Korrekturen müssen von der Visumstelle beglaubigt sein 

 
• Rubrik 1: hier können Angaben fehlen, wenn Name und Adresse aus Rubrik 12 her-

vorgehen 
 

• Rubrik 2: die WVB muss im Rahmen eines Abkommens des jeweiligen Landes (oder 
der Ländergruppe) und der Schweiz oder der EFTA ausgestellt sein 

 
• Rubrik 4 muss ausgefüllt sein (EG ist eine keine gültige Bezeichnung für die Europäi-

sche Gemeinschaft); haben die Waren Ursprung in verschiedenen Abkommenslän-
dern, so muss aus der Rubrik 4 in die Rubrik 8 verwiesen werden, wo für jede Ware 
das Ursprungsland angegeben werden muss   
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/01737/index.html?lang=de&download
=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN0
hH1/bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf 

 
• Nachträglich ausgestellte EUR.1 müssen den Vermerk „Issued Retrospectively“ in 

englischer Sprache in Rubrik 7 tragen 
 

• Duplikate müssen den Vermerk „Duplicate“ in englischer Sprache in Rubrik 7 tragen 
 

• Rubrik 11 muss original gestempelt sein 
 

• Aus Rubrik 11 muss das Ausstellungsdatum hervorgehen 
 

• Rubrik 12 muss eigenhändig unterschrieben sein  
 

• das Ausstellungsland des EUR.1 (Stempel in Rubrik 11) muss mit dem Land überein-
stimmen, wo die Rubrik 12 ausgefüllt worden ist   

 
 
 
 

http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=D30_1_6_0_d
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/01737/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN0hH1/bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/01737/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN0hH1/bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/01737/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN0hH1/bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf


WVB EUR-MED 

 
 
Zusätzlich zu den Bemerkungen für WVB EUR.1 ist Folgendes zu beachten: 

 
• in Rubrik 7 muss der Vermerk bzgl. Kumulation ausgefüllt sein  

 



Ursprungszeugnis Form A 

 
 
 
(gesetzliche Grundlage: http://www.admin.ch/ch/d/sr/946_39/index.html)  
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/946_39/index.html


Beim Ursprungszeugnis Form A ist u.a. auf Folgendes zu achten: 
 

• Guillochierung vorhanden (z.B. keine Farbfotokopie) 
 
• von einer gültigen Visumstelle visiert 

(http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/00372/index.html?lang=d
e ) 

 
• Korrekturen müssen von der Visumstelle beglaubigt sein 

 
• Rubrik 8 muss entweder mit  

 
• „P“ oder  

 
• „W“ mit 4-stelliger H.S. Tarifnummer (sollte diese von der zu deklarierenden ab-

weichen, so ist vorgängig das Zollamt zu kontaktieren) 
 

ausgefüllt sein 
 

• Rubrik 11 muss original gestempelt und eigenhändig unterschrieben sein 
 

• Aus Rubrik 11 muss das Ausstellungsdatum hervorgehen 
 

• Rubrik 12 muss ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben sein  
 

• Produktionsland muss mit Ausstellungsland des Form A übereinstimmen (Aus-
nahme: im Falle einer Kumulation im Rahmen der ASEAN-Staaten)  

 
• Als „Importing country“ muss generell die Schweiz angegeben sein. Die Europäi-

sche Gemeinschaft oder eines ihrer Länder oder Norwegen werden ebenfalls ak-
zeptiert  

 
 
 

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/00372/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/00372/index.html?lang=de


Rechnungserklärung im Rahmen von Freihandelsabkom-
men 
 
(gesetzliche Vorschrift: siehe für das jeweilige Abkommen gültige Ursprungsvorschriften im  
D 30 http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/02014/index.html?lang=de ) 
 
Bei Rechnungserklärungen (RE) im Rahmen von Freihandelsabkommen ist u.a. auf Folgen-
des zu achten: 
 

• RE müssen vom Ausführer selbst erstellt worden sein (Ausnahme: Freihandels-
Abkommen mit der Republik Korea und Singapur) 

 
• RE müssen – mit Ausnahme solcher von Ermächtigten Ausführern – original unter-

schrieben sein 
 

• Fehlt in einer RE der Name des Unterzeichnenden in Druckschrift, so darf dieser – 
nach Rücksprache mit dem Aussteller der RE – hinzugefügt werden 

 
• Der Text muss wortwörtlich den Vorschriften des jeweiligen Abkommens entsprechen 

(http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=D30_1_6_2_d ) 
 
• Die Nummer des Ermächtigten Ausführers muss am richtigen Ort innerhalb der RE 

aufgeführt sein (http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=D30_1_6_2_d ) 
 
• Haben die Waren, auf die sich die Erklärung auf der Rechnung bezieht, ihren Ur-

sprung in verschiedenen Ländern oder Gebieten, so sind in der Erklärung auf der 
Rechnung die Namen oder amtlichen Abkürzungen 
(http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/01737/index.html?lang=de&downloa
d=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN
0hH1/bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf ) der 
betreffenden Länder anzugeben, oder es muss auf eine entsprechende Angabe auf 
der Rechnung verwiesen werden.  
Der Name oder die offizielle Abkürzung des jeweiligen Landes ist auf der Rechnung 
oder einem gleichwertigen Papier für jeden Warenposten anzugeben 
 

• Waren ohne Ursprungseigenschaft dürfen in der RE nicht aufgeführt sein 
 

• RE müssen in demjenigen Land ausgestellt worden sein, aus dem die Ware ausge-
führt wird (dabei gilt die Europäische Gemeinschaft nicht als ein Land). Ausnahme: 
ein Ermächtigter Ausführer in der Europäischen Gemeinschaft habe von seiner Zoll-
verwaltung die Bewilligung bekommen, auch für Sendungen aus einem anderen Land 
der Europäischen Gemeinschaft RE auszustellen  

 
• RE dürfen auf fotokopierten Rechnungen aufgeführt sein, vorausgesetzt, sie sind ori-

ginal unterschrieben. Ausnahme: Ermächtigter Ausführer 
 

• RE dürfen auf der Rückseite der Rechnung angebracht sein 
 

• RE können auch auf einem Beiblatt aufgeführt sein, vorausgesetzt dieses Blatt gehört 
offensichtlich zur Rechnung; ein zusätzliches Formblatt ist nicht zulässig 

 
• Wenn die RE in Form einer Etikette angebracht worden ist, so muss die Unterschrift 

oder der Stempel des Ausführers sowohl die Etikette als auch die Rechnung bede-
cken 

 
• „EG“ ist keine gültige Bezeichnung für die Europäische Gemeinschaft 

http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/02014/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=D30_1_6_2_d
http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=D30_1_6_2_d
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/01737/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN0hH1/bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/01737/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN0hH1/bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/01113/01737/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN0hH1/bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf


Rechnungserklärung EUR-MED 
 
Zusätzlich zu den RE im Rahmen von Freihandelsabkommen ist u.a. auf Folgendes zu ach-
ten: 
 

• Der Vermerk betreffend Kumulation muss in englischer Sprache angebracht sein 
 
• Bei Sendungen von Waren, die die Ursprungseigenschaft auf der Grundlage einer 

Kumulierung oder auf einer anderen Grundlage erworben haben, muss es eine Erklä-
rung auf der Rechnung EUR-MED ermöglichen, eindeutig und zufrieden stellend zwi-
schen Waren, die die Ursprungseigenschaft auf der Grundlage einer Kumulierung 
erworben haben, und Waren, die sie auf einer anderen Grundlage erworben haben, 
zu unterscheiden. Zum Beispiel:  

 
• Enthält die Rechnung oder ein anderes Handelspapier eine Erklärung, in der die 

Erzeugnisse aufgelistet sind, so muss auf der Rechnung bei jedem Erzeugnis je-
weils der Vermerk „Cumulation applied with…“ bzw. „No cumulation applied“ an-
gegeben sein, oder 

 
• enthalten die Papiere keine Erklärung, in der die Erzeugnisse aufgelistet sind, so 

muss auf diesen Papieren der Vermerk „Siehe Rechnung“ angegeben sein. Bei 
jedem Erzeugnis auf der Rechnung muss der Ausführer den Vermerk „Cumulation 
applied with,…“ bzw. „No cumulation applied“ angegeben haben. 

 
 
 
 
Rechnungserklärung im Rahmen des Allgemeinen Präfe-
renzsystems für Entwicklungsländer  

 
(gesetzliche Grundlage: http://www.admin.ch/ch/d/sr/946_39/index.html)  
 
Bei diesen Rechnungserklärungen ist u.a. auf Folgendes zu achten: 
 

• Der Text muss wortwörtlich den Vorschriften entsprechen 
(http://www.admin.ch/ch/d/sr/946_39/app3.html ) 

 
• sie müssen vom Ausführer selbst erstellt worden sein 

 
• sie müssen eigenhändig unterschrieben sein 

 
• sie müssen in demjenigen Land ausgestellt worden sein, aus dem die Ware ausge-

führt wird 
 

• RE aus Vietnam sind ungültig 
 
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/946_39/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/946_39/app3.html

